
91 der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen des Nationalrates XVI. GP 

Bericht 

des Finanz",: und Budgetausschusses 

über den Antrag (53/ A) der Abgeordneten 
Dr. Hilde Hawlicek, Grabher-Meyer und 
Genossen betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Familienlastenausgleichsgesetz 1967 

geändert wird 

Die Abgeordneten Dr. Hilde Hawlicek, Grab
her-Meyer und Genossen haben am 28. September 
1983 den gegenständlichen Antrag im Nationalrat 
eingebracht und ua. wie folgt begründet: 

Durch den gegenständlichen Gesetzentwurf sole 
len im Zusammenhang mit dem Bundesvoranschlag 
für das Jahr 1984 auch auf dem Gebiete des Fami
lienlastenausgleiches Maßnahmen zur Verringe
rung des Abganges des Ausgleichsfonds für Fami
lienbeihilfen gesetzt werden. Außerdem soll den 
Mehrkinderfamilien ein Ausgleich für die im Jahre 
1984' zu erwartenden höheren Unterhaltskosten 
geboten werden. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat den Initia
tivantrag in seiner Sitzung am 12. Oktober.1983 in 
Verhandlung genommen. Zum Gegenstande spra-

Kuba 

Berichterstatter 

ehen außer dem BeriChterstatter die Abgeordneten 
Dr. Marga Hub i n ek, die Abänderungsanträge 
stellte, Dr. Hilde H a w I i c e k, Dr. Ha f n e i, 
Eigruber, Dip!.clng. Dr. Zittmayr, 
Dipl.-Kfm. Dr. S t eid I und Ba y r sowie die 
Bundesminister' Dr. S ale her und Elfriede 
Kar!. 

Bei der Abstimmung wurde der Gesetzentwurf 
teils mit Stimmeneinhelligkeit, teils mit Stimmen
mehrneit angenommen. 

Die Abänderungsanträge der Abgeordneten Dr. 
Marga Hub i n e k fanden keine Mehrheit im 
Ausschuß. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Finanz-
und Budgetausschuß somit den A n t rag, der 
Nationalrat wolle dem an g e s chi 0 s sen e n 0'. 
G e set zen t w u r f die verfassungsmäßige' • 
Zustimmung erteilen. 

Wien, 19831012 

Mühlbacher 

Obmann 

91 der Beilagen XVI. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 1 von 3

www.parlament.gv.at



2 91 der Beilagen 

z 
Bundesgesetz vom xxx:xxxx, mit dem das 

Familienlastenausgletchsgesetz1967 geändert' 
wird 

Der Nationalrat hat ,beschlossen: 

A.J;tik~ll 
'\ : 

Das Familienlastenausgleichsgesetz 1967, .BGBI. 
Nr. 376, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz' 
BGBI. Nr. 359/1982, wird wie folgt geändert: . 

1" Im § 2 Abs. 5 entfällt der letzte Satz. 

2. Im § i7 AbS .. 2 werd~ndie Worte ,,13ulldesge
setz' vom 15. De~ember 1960, HGBL Nr.311," 
durch die Worte "Heeresgebührengesetz, BGBI. 
Nr.15211956," ersetzt. . 

3. § 26 wird durch nachstehenden Abs.5er
gänzt: 

, . 
,,(5), Im Falle der Rückforde~ung ,Von Familiell

beihilfe, die auf dell). Abgabenkonto gutg~schri~ben 
wurde (§ 24), ist § 213 Abs. 1 der Bundesabgaben
ordnung nicht anzuwenden," ! ' 

4. Dein § 30 f Abs. 1 wird folgender Satz ange
fügt: 

"Soweit der Fahrpreisersatz nicht der Umsatzsteuer 
nach dem Umsatzsteuergesetz 1972 unterliegt, ver
mindert er sich um den entsprechenden Betrag." 

5. Im § 32 Abs. 2 zweiter Satz wird der Betrag 
,,8 000 Sec durch den Betrag ,,5 000 S" ersetzt. 

6. Im § 32 Abs.3 wird der Betrag ,,8000 S" 
durch den Betrag ,,5 000 S" ersetzt. 

7. § 39 Abs. 5 lit. a lautet: 
"a) Vom Aufkommen an Einkommensteuer 

sind jährlich 1 0 500 Millionen Schilling 
vor Abzug der in den Bundesgesetzen 
BGBI. Nr.443/1972 und BGBI. 
Nr.207/1966 in der Fassung BGBI. 
N r. 444/1972 vorgesehenen Ertragsanteile 
dem Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 
zuzuweisen, wobei die Zuweisung zu 25 
vH zu Lasten des Aufkommens an veran
lagter Einkommensteuer und zu 75 vH zu 
Lasten des Aufkommens an Lohnsteuer zu 

erfolgen hat. Die Zuweisung aus dem Auf
kömrhen an veranlagter Einkommensteuer 
hat in Teilbeträgen von je 
656 250 000 Schilling in den Monaten 
März, Juni, September und Dezember zu 
erfolgen. Die Zuwei$ling ilus den). Auf
ko'rrimen ah Lohnsteuer hat monatlich in 
Teilbeträgen von j~ 656 250600 Schilling 

, zu'erfolgen. Die' länderWeise Auf teilung 
hat verhältnismäßig dem in den einzelnen 
Länderll im vorhergehenden Kalenderjahr 
erzielten Aufkommen al) veranbgter Ein-

, 'kommensteuer bzw. anLohn~teuer, zu ent
sprechen;'~ 

8. Im, § 39 a,Abs.l werden die Worte "Jahre 
1977bi.s einschließlich j 982" dur<;:rdi~ Worte, 
"Jahre 197;;: bis einschließlich 1984" "ersetzt. 

9. § 39b entfällt. 

Artikel 11 
'," .,," I ,:.'.' , 1. . 

.(1)Personen, denen für den,Monat März.1984 
Familienbeihilfe für mindestens' !ire i Kincier 
gewährt wird, erhalten eine einmalige Sonderzah
lung an Familienbeihilfe. Die' Sonderzahhing 
beträ'gt für Anspruchsbetechtigte mit drei Kindern 
1 000 S; sie erhöht sich für jedes weitere Kind um 
je 1 000 S. Die Sonderzahlung ist mit der Familien
beihilfe für den Monat März 1984 auszuzahlen. 

(2) Personen, die nach dem 31. März 1984 und 
vor dem 1. Jänner 1985 Anspruch auf Familienbei
hilfe für ein weiteres Kind oderfür mehrere Kinder 
erwerben, erhalten die Sonderzahlung (Abs. 1) 
unter Berücksichtigung der Anzahl der Kinder, für 
die ihnen Familienbeihilfe für den Monat gewährt 
wird, in dem der Anspruch auf Familienbeihilfe für 
ein weiteres Kind oder für mehrere Kinder entstan
den ist; eine bereits erhaltene Sonderzahlung ist 
anzurechnen. Die Auszahlung der Sonderzahlung 
bzw. des Differenzbetrages zwischen der bereits 
erhaltenen Sonderzahlung und dem nunmehr 
zustehenden höheren Betrag an Sonderzahlung 
erfolgt in diesen Fällen über Antrag durch das 
Finanzamt (§ 13 des Familienlastenausgleichsgeset
zes 1967); der Antrag auf Gewährung der, Fami
lienbeihilfe für ein weiteres Kind oder für mehrere 
Kinder ist hiefür ausreichend. 

91 der Beilagen XVI. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)2 von 3

www.parlament.gv.at



91 der Beilagen 3 

(3) 'Für den Anspruch auf die Sonderzahlung 
zählen nur solche Kinder, für die Familienbeihilfe 
in voller Höhe (§ 8 Abs. 2 des Familienlastenaus-
gleichsgesetzes 1967) gewährt wird. . . 

(4) Ein Kirid wird für die Sonderzahlung nur bei 
einem Anspruchsberechtigten berücksichtigt. 
Wurde ein Kind bei einem Anspruchsberechtigten 
bereits berücksichtigt, so ist die Berücksichtigung 
dieses Kindes bei einer anderen Person, der für die
ses Kind in der Folge Familienbeihilfe gewährt 
wird, ausgeschlossen. 

I 

(5) Für die Sonderzahlung gelten im übrigen die 
Bestimmungen des Familienlastenausgleichsgeset
zes 1967 über die Familienbeihilfe. 

Artikel III 

(1) Art. I Z I, 3, 5, 6, 7 und 9 tritt mit 1. Jänner 
1984 in Kraft. 

. . 
(2) Art. I Z 4 ist auf Fahrpreisersätze anzuwen

den, die für ab dem 1. September 1984 durchge
führte Schülerbeförderungen geleistet werden. 

(3) § 32 Abs. 2 des Familienlastenausgleichsgeset
zes 1967 in der bisherigen Fassung ist noch auf 
Geburten anzuwenden, die vor dem 1. Jänner 1984 
erfolgt sind. . 

(4) § 32 Abs. 3 des Famil.ienlastenausgleichsgeset
zes 1967 in der bisherigen Fassung ist noch auf 
Fälle anzuwenden, in denen das Kind das erste 
Lebensjahr vor dem 1. Jänner 1984 vollendet hat. 

Artikel IV 

Mit der Vollziehung dieses Gesetzes ist der Bun
desminister für Finanzen, ab 1. Jänner 1984 der 
Bundesminister für Finanzen hinsichtlich Art. I Z 7 
und hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der 
Bundesminister für Familie, Jugend und Konsu
mentenschutz betraut. 
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